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schmiede unter diesem Umstand zu leiden. Die einfachste Art, sich zu be-
helfen, war, die Miinzen einzuschmelzen und als Arbeitsmaterial zu verwen-
den. Wenn dies in zu grofler Menge praktiziert wurde, konnte es den
Miinzhaushalt empfindlich aus dem Gleichgewicht bringen. Dieses Ver-
hiltnis genau zu beleuchten, wiirde eine eigene Arbeit darstellen!; ich
will hier nur auf jene Bestimmungen eingehen, die im Rahmen einer Gold-
schmiedeordnung getroffen wurden, nicht auf die groBe Anzahl der Son-
derverordnungen?. Am 23. Januar 1421 mubBten die Goldschmiede eine Zu-
satzbestimmung zu der Ordnung von 1403 (oder 1413) schworen, die ihnen
verbot, gemill der gegenwirtigen Wihrung gemiinztes Silbergeld aus
Zirich und den mit Zirich durch das Minzabkommen verbundenen
Stidten einzuschmelzen, es sei denn, der Auftraggeber brachte sie selbst
mit?. Dadurch wurde das Einschmelzen von Minzen in groBem und dem
Staatshaushalt schiddlichem Umfang verhindert. In der Ordnung von 1522
findet sich ein Artikel, der sich offenbar gegen Miinzfilschungen durch
Goldschmiede wendet: keine Miinze, die nach einem Gulden geprigt sei,
diirfe vergoldet werden?. Ferner sollten die Goldschmiede alle Gold- und
Silbermiinzen, die sie als falsch oder schlecht identifizierten, durch Zer-
schneiden aus dem Verkehr ziehen, beziechungsweise in diesem unbrauch-
baren Zustand dem Eigentiimer zuriickgeben. Durch ihre Sachkenntnisse
waren die Goldschmiede zur Aufsicht tiber das umlaufende Geld natiitlich
pridestiniert. Dieser Passus, der schon im 15. Jahrhundert vorkommt, wird
in alle folgenden Ordnungen aufgenommen und bildet auch einen Bestand-
teil des Eids der Silberkrimer.

117, Verbreitung der Ziircher Ordnung

Die Ziircher Obrigkeit war seit dem 5. Jahrzehnt des 16. Jahrhun-
derts bestrebt, ihre (Arbeits-) Ordnung auch an andere Stidte weiterzu-
leiten. Dies geschah aus zwei Griinden: einmal waren die schweizerischen
Goldschmiedearbeiten im deutschen Reich wegen des geringen Silber-
gehaltes in Verruf gekommen, zum anderen erwuchs den Ziircher Meistern
ein erheblicher Nachteil, wenn auf den Jahrmirkten und durch Hindler

! Ich verweise auf die jiingst erschienene Arbeit: H. Hirlimann, Ziircher Miinzgeschichte,
Zitich 1966.

2 S. Glossar, Miinzwesen.

3 StA Ziirich, B II 4, BL. 6 v., Ratsurkunde vom 23. Jan. 1421, Schnydet, QZZ, Nr. 8o.

4§, Glossar, Miinzwesen, Schmelzen v. Gold, Silber und Miinzen.
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schlechtere Silberarbeiten aus anderen Stiddten zu geringeren Preisen vet-
kauft werden konnten als sie fur ihre eigenen fordern mufliten. Man
trachtete deshalb nach Vereinheitlichung der Arbeitsvorschriften im engen
und weiten Umkreis der Stadt.

Die Zircher Arbeitsordnung von 1544 bestimmte die Legierung des
Silbers auf 14 beziehungsweise 14145 Lot, fihrte neben dem Meistet-
stempel nun auch den Stadtstempel ein und eine amtliche Kontrolle der Sil-
berarbeiten. Im 5. Artikel wurde gewiinscht, man moge diese Ordnung
auch den Herren von Winterthur und Stein zustellen. Der folgende Artikel
enthielt den Vorschlag, auf der niachsten Tagsatzung dahin zu wirken, daf3
alle Orte, die noch keine Goldschmiedeordnung hatten, die Ziircher an-
nehmen sollten, denn «daz were gemeyner eydtgenofenschaft ein eer, ginge
dest glycher zu und mo6chtind sich die meyster allenthalben dest ball ver-
glychen und betragen». Die Ziircher Ordnung datiert vom 18. September
1544. Das Luzerner Staatsarchiv bewahrt eine Kopie davon vom 15. Ok-
tober!. Man hatte sie den Luzernern also tatsichlich schnellstens zuge-
stellt. Doch auch noch andere Stiddte in Ziirichs Nihe besalien noch keine
Goldschmiedeordnung und verarbeiteten zum Verdrul3 der Ziircher Mei-
ster weiterhin ihr schlechtes Silber. Deshalb tat Ziirich auf dem Tag zu
Baden? im Dezember des Jahres seine neue Ordnung kund und wiinschte
sie von Rapperswil, Bremgarten, Baden «und andern umlygenden nach-
puten» befolgt zu sehen. Den andern Eidgenossen wurde die Zircher
Ordnung durch Boten geschickt. Der FErfolg scheint kein groBler ge-
wesen zu sein, denn auf der nichsten Tagsatzung in Baden am 16. Juni
1545 ertonte dieselbe Forderung. Die «herren botten» sollten nochmals
ausgeschickt werden um «frintlich mit inen zereden und zehandlen,
sich inn diser ordnung mit unBern herren zuverglychen, (denn) das wirt
der eydtgnossschafft wol anstan und den gemeynen man, rych und arm, vor
gefhar und trug verhiiten®». Die Tagsatzung hatte aber den fritheren An-
trag Ziirichs weder angenommen, noch in den Abschieden verzeichnet.
Erst im Oktober 1545 beschlof3 sie, die Ziircher Ordnung den Stinden
Luzern, Uri, Basel und Solothurn mitzuteilen?. Am 12. April 1550 lieBen
Biirgermeister und Rat der Stadt dem Schultheifen und Rat von Winter-
thur ein Schreiben zukommen®, in dem die Ziircher Ordnung kurz zu-
sammengefalit war. Der Rat sollte fiir deren Befolgung sorgen. Ziirich da-

! Siehe S. 881,

? StA Ziirich, B VIII, 4, Instruktionen, fol. 7 v,
3 Eidgenoss. Abschiede 1V, 1, d, S. 488.

% Ebenda, S. 540.

¢ StA Winterthur, AH 98/1, Goldschmiedeakten.

44



gegen behielt sich die Kontrolle vorl. 1552 wandte sich Schaffhausen an
den Ziircher Rat mit dem Begehren, ithnen die hiesige Goldschmiede-
ordnung mitzuteilen?. Dasselbe tat Konstanz 15813. Im Jahre 1595 erbat
Luzern nochmals eine Abschrift der Zuircher Ordnung?. Die Winterthurer
Goldschmiede?®, die ja der Kontrolle der Zurcher Obrigkeit unterstellt
waren, schienen sich im Laufe des 17. Jahrhunderts nicht mehr so streng
an deren Ordnung gehalten zu haben, denn 1651 schickten ihnen die
Zurcher «gnidigen Herren» eine Mahnung® Am 9. Juni desselben Jahres
antworteten Schultheil und Rat der Stadt Winterthur, sie hitten ihren
Birgern, den Goldschmieden, die Ziitcher Probe «by eidtspflichten uf-
etlegt».

Zirich hatte also Ende des 16. Jahrhunderts erreicht, dal3 der ganze
Notdwestschweizer Raum im Besitz seiner Goldschmiedeordnung war. Das
Gebiet umfal3te im Westen die Kantone Basel und Solothurn, im Siiden
die Kantone Luzern und Uri, im Osten verlief die Grenze von Rappers-
wil am Ende des Ziitichsees nach Winterthur und Schaffhausen und im
Norden schlo3 der Rhein, die Landesgrenze, das Gebiet ab. Ziirich hat
sich durch Verbreitung seiner Ordnung auf die umliegenden Kantone vor
unlauterer Konkurrenz zu schiitzen versucht. Die fremden Silberhindler,
die in Zirich an zwei Jahrmirkten ihre Ware verkaufen durften, wurden
schon seit 1547 auf die Ziircher Probe ereidigt. Zircher Probe war in der
alten Eidgenossenschaft dhnlich malgebend wie die Augsburger Probe
im deutschen Reich.

1. Das Arbeitsmaterial

1. Beschaffung des Arbeitsmaterials

Die Edelmetallbeschaffung war fiir die Schweiz von jeher mit Schwie-
rigkeiten verbunden, denn sie besitzt selbst keine nennenswerten Edel-

! Winterthur unterstand seit 1467 der Ziitcher Obrigkeit.

® StA Ziirich, A 77.15, Goldschmiedeakten, 19. Febtuar 1552.

8 StA Ziirich, A 205. 1—4, Stadt Konstanz.

* StA Ziirich, A 249. 1-3, Stadt Luzern.

> Um 1659 gab es 4 Goldschmiede in Winterthur, um 1689 waren es 6. - D. F. Rittmeyer,
Die alten Winterthurer Goldschmiede, MAGZ, Bd. 42, Heft 1, Ziirich 1962, S. 44.

* D. F. Rittmeyer, a. a. O., S. 44.

7 StA Ziirich, A 77.15, Goldschmiedeakten, « Der von Winterthur bricht . . ., 9. Brachmonat
1651,

45



	Verbreitung der Zürcher Ordnung

